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§ 2

$†euermaßs†ab und Sfeuersafz
l

(1) Die S†euer be†räg† jährlich, wenn von einer Hundeha|†erin oder einem Hundeha|†er oder
mehreren Personen gemeinsam

100,00 e,

130,00 E je Hund,

160,00 6 je Hund,

H)

b)

c)

d)

e)

nur ein Hund geha|†en wird

zwei Hunde geha|†en werden

drei oder mehr Hunde geha|†en werden

ein gefährlicher Hund geha|†en wird

zwei oder mehr gefährliche Hunde geha|†en werden

640,00 e,
800,00 ê je Hund.

Sowei† die S†euerpflich† nich† für ein volles Kalenderjahr bes†eh†, be†räg† die S†euer Für jeden

Mona† der S†euerpflich† ein Zwölfiel des jahresbefiages.

Hunde, für die S†euerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl
der Hunde nich† berücksich†ig†, Hunde, für die eine S†euerermäßigung nach § 4 gewährt wird,
werden mi†gezähl†.

(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absa†z 1 Buchs†aben d) und e) sind,

1. Hunde der Rassen

a) Pi†bu|| Terrier
b) American S†aFfordshire Terrier
c) S†aFfordshire Bull†errier
d) Bu||†errier
e) Alano

F) American Bu||dog

g) Bu||mas†iff
h› Masfiff
i) Mas†ino Espanol
j) Masfino Napole†ano
k) Fila Brasileiro

|) Dogo Argenfino
m) Roflweiler
n) Tosa Inu

sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mi† anderen Hunden, Kreuzungen in diesem
Sinne sind Hunde, bei denen der Phäno†yp einer der dort genannien Rassen deuflích hervor†ri††,

2. Hunde, für die eine Gefährlichkei† im Einzelfall nach § 3 Abs. 3 Sa†z 1 Ziffern 1-ó
Landeshundegese†z NRW fes†ges†e||† wurde.
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§ 4

Allgemeine S†euerermäßigung

(1) Die S†euer is† auf schrifllichen An†rag auf die Hä|He des S†euersa†zes nach § 2 zu ermäßigen für

a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächs†en bewohnfen Gebäude
mehr als 200 Me†er en†fern† liegen, erforderlich sind,

b) Hunde, die als Meide-, Sani†ä†s-, Therapie- oder Schu†zhunde verwende† werden und die
dafür vorgesehene Prüfung vor Leis†ungsprüfern eines von der S†ad† aneri<ann†en Vereins
oder Verbandes mi† Erfolg abgeleg† haben, die Ablegung der Prüfung is† durch das
Vorlegen eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in
geeigne†er Weise glaubhaff zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes
erfolg† auf An†rag, wenn glaubhafi gemach† wird, dass die an†rags†e||ende Vereinigung über
hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkei† für die Durchführung der Leis†ungsprüfung
verfügf.

c) Hunde, die von einer natürlichen Person gehalten werden, aber regelmäßig als

Rettungshunde bei einer staatlich anerkannten und/oder im öffentlichen Katastrophenschutz
tätigen Hilfsorganisation eingesetzt sind und eine von der Stadt Lüdinghausen anerkannte
Ausbildung und Prüfung einer solchen Hilfsorganisation abgelegt haben. Der regelmäßige
Einsatz im Rettungshundewesen ist von der betreibenden Organisation mindestens einmal
im Kalenderjahr sowie auf Anforderung durch das Steueramt der Stadt Lüdinghausen
schriftlich nachzuweisen.

(2) Für Hunde, die zur Bewachung von landwiñschafilichen Anwesen, welche von dem nächs†en im
Zusammenhang bebau†en Or†s†eil mehr als 400 Me†er en†fern† liegen, erforderlich sind, is† die
S†euer auf An†rag auf ein Viertel des S†euersa†zes nach § 2 zu ermäßigen.

(3) Die S†euerermäßigung im Sinne der Absä†ze 1a und 2 wird nur für einen Hund je Gebäude bzw.
Anwesen gewährt.

(4) Für Personen, die Hilfe zum Lebensun†erhaI† (§§ 27-40 SGB XII), Grundsicherung im AI†er und
bei Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII) oder Grundsicherung für Arbei†ssuchende (§§ 19-27
SGB II) erhaI†en sowie Für diesen einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die S†euer
auf An†rag auf ein Viertel des S†euersa†zes nach § 2 ermäßig†, jedoch nur Für einen Hund.

(5) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine S†euererrnäßigung nach den Absä†zen
1 bis 4 nich† gewähr†.
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§ 5

Allgemeine Voraussetzungen für Sfeuerbefreiung und Sieuererınäßigung

(1) Eine S†euerbefreiung nach § 3 bzw. eine S†euerermäßigung nach § 4 wird nur gewähñ, wenn der
Hund, für den S†euervergüns†igung in Anspruch genommen wird, für den angegebenen
Verwendungszweck hinlänglich geeigne† is†.

(2) Erfü||† die Ha|†ung den Ta†bes†and mehrerer Sfeuerermäßigungen nebeneinander, wird
Ermäßigung nur in Höhe eines Ermäßigungssaizes gewährt Sehen die erfül|†en
Ermäßigungs†a†bes†ände un†erschiedliche Ermäßigungssä†ze vor, wird der höchsfe erfü||†e
Ermäßigungssa†z gewährt

(3) Der An†rag auf Steuerbefreiung oder ermäßigung is† späfesfens zwei Wochen vor BegiNn des
Monafs, in dem die Sieuervergünsfigung wirksam werden soll, schrifilich bei der S†ad† zu s†ellen.
Bei verspä†e†em An†rag wird die S†euer für den nach Eingang des An†rags beginnenden
Kalendermona† auch dann nach den S†euersä†zen des § 2 erhoben, wenn die Vorausseizungen
für die bean†rag†e S†euervergüns†igung vorliegen.

(4) Über die S†euerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung ausges†e||†. Diese gi|† nur
für die Ha|†erin oder dem Ha|†er und Hunde, für die sie bean†rag† und bewi||ig† worden is†.

(5) Fallen die Vorausse'tzungen Für die S†euerermäßigung weg, so is† dies innerhalb von zwei
Wochen nach dem Wegfall dem S†eueram† der S†ad† Lüdinghausen anzuzeigen. Die S†euer is†
dann ab dem Ers†en des Mona†s, der dem Wegfall folg†, wieder in voller Höhe zu erheben.

§ 6

Beginn und Ende der S†euerpflich†

(1) Die S†euerpflich† beginn† mi† dem 1. des Folgemona†s, in dem der Hund aufgenommen worden
is†. Bei Hunden, die der Ha|†erin oder dem Hal†er aus einem Wurf einer von ihr oder ihm
geha|†enen Hündin zuwachsen, beginn† die S†euerpfiich† mi† dem 1. des Mona†s, in dem der
Hund drei Mona†e a|† geworden is†. In den Fällen des § 1 Abs. 4 beginn† die S†euerpilich† mi†
dem 1. des Mona†s, in dem der Zei†raum von drei Mona†en überschriflen worden isf.
Bei Zuzug einer Hundehalferin oder eines Hundeha|†ers aus einer anderen Gemeinde beginn†
die S†euerpFfich† mi† dem Ers†en des auf den Zuzug folgenden Mona†s.

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder sonst
abgeschafft wird, abhandenkommt oder eingeht.

Bei Wegzug einer Hundehalterin oder eines Hundehalters aus Lüdinghausen endet die
Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt. Bei verspäteter Anzeige (§ 8
Abs.2) und fehlendem Nachweis über die Beendigung der Hundehaltung in Lüdinghausen endet

die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die Anzeige beim Steueramt der Stadt
Lüdinghausen eingeht.
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§ 7

Fesfsefzung und Fälligkeü der Sfeuer

(1) Die zu en†rich†ende S†euer wird durch S†euerbescheid fes†gese†z†. Die Fes†se†zung gil† bis zur
Er†eilung eines geänderten S†euerbescheides.

(2) Die S†euer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die S†euerpflich† ers† während des
Kalenderjahres beginn† - für den Res† des Kalenderjahres Fes†gese†z†.

(3) Die Sfeuer wird ers†malig einen Mona† nach dem Zugehen des Fes†se†zungsbescheídes für die
zurückliegende Zei† und dann vierfeljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 15. Augus† und 15.
November mi† einem Vier†el des jahresbeirages fällig. Sie kann auf An†rag für das ganze jahr im
Voraus en†rich†e† werden.

(4) Wer bereifs einen in einer Gemeinde der Bundesrepubiik vers†euer†en Hund erwirb† oder mi†
einem solchen Hund zuzieh† oder wer an Sfelle eines abgeschaffien, abhanden gekommenen
oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirb†, kann die Anrechnung der nachweislich
berei†s en†rich†e†en, nich† ers†a††e†en S†euer auf die für den gleichen Zei†raum zu en†rich†ende
S†euer verlangen .

§ 8

Sicherung und Überwachung der Sfeuer

Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen

nach der Aufnahme oder .-. wenn der Hund aus dem Wurf einer von ihm gehaltenen Hündin
stammt - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate a|† geworden ist, unter
Angabe der Hunderasse, des Namens und bei gechippten Hunden die Chipnummer bei der
Stadt Lüdinghausen anzumelden. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung
innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von drei Monaten
überschritten worden ist, und in den Fällen des § 6 Satz 1 «innerhalb der ersten zwei Wochen des

auf den Zuzug Folgenden Monats erfolgen.

(2) Der Hund ist innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sons† abgeschafft hat,
nachdem der Hund abhandengekommen oder eingegangen ist oder nachdem die Haiterin oder
der Halter aus der Stadt weggezogen ist, bei der Stadt Lüdinghausen abzumelden. lm Falle der
Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die
Anschrift dieser Person anzugeben.

(1)

Im Falie der Abgabe von Welpen bis zum A|†er von sechs Monafen sind ebenfalls der Name und
die Anschrifi der neuen Ha|†erín oder des neuen Ha|†ers anzugeben.

(3) Die An- und Abmeldepflichı† nach Absaiz 1 und 2 gil† auch für Hunde, die nich† von na†ürlichen
Personen oder nich† aus persönlichen Zwecken geha|†en werden.

(4) Grunds†ückseigen†ümer, Hausha|†ungsvors†ände und deren S†e||ver†re†er sind verpflich†e†, den
BeauHrag†en der S†ad† auf Nachfrage über die auf dem Grunds†ück, im Hausha|† oder Be†rieb
geha|†enen Hunde und deren Ha|†erinnen oder Hal†er wahrhei†sgemäß Auskunfizu er†eilen (§ 12
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Bekannfmachungsanordnung

Die vors†ehende Hundes†euersa†zung der Siadi Lüdinghausen vom 25.02.2026 wird hiermi† öffenflich
bekann† gemach†. Die Verle†zung von Verfahrens- und Formvorschrifien der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Wes†Falen (GO NRW) kann gegen diese Saizung nach Ablauf von sechs
Mona†en sei† ihrer Verkündung nich† mehr gehend gemach† werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung feh|† oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nich† durchgeführt,

b) die Safzung ist nich† ordnungsgemäß öffenilich bekann† gemachi worden,
c) der Bürgermeis†er ha† den Ra†sbeschluss vorher beans†ande† oder
d) der Form- und Verfahrensmangel is† gegenüber der Gemeinde vorher gerüg† und dabei die

verle1z†e Rech†svorschriF† und die Taisache bezeichnei worden, die den Mangel ergibt

Lüdinghausen, den 25.02.2026

S†ad† Lüdinghausen
Der Bürgermeisfer

(lürgermeis†er)


